
Anlage 8

B." Festsetzungen

Schriftliche Festsetzungen (gemäß § 9 (1) B8auG)

zum Bebauungsplan "Bollanden - Erweiterung"

der Gemeinde Walzbochtal - Ortsteil Jählingen - landkreis Karlsruhe

§§ 1 - 3 der va uber die Ausarbeitung der Bauleitpläne sowie
Uber die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung)
vom 19,1.1965 (BG81.I.S. 21).

"

§§ 1 - 23 der Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grund
stucke (Baunutzungsverordnung) vom 26.6.1962 (BG31.I.S. 429)
(Baui\'VO) i.d.F. vorr. 26.11. 1968 (BG81.I.S. 1238).

§§ 1 und 2, 8 und 9 des Bundesbougesetzes vom 23. Juni 1960
(BGBl.I.S. 341) (BBauG). ""

" Rechtsqrundlagen

Die Festsetzung von Art und Begrenzung der Baugebiete erfolgt
durch Eintragung im Bebauungsplan.

I f 4 Allgemeines Wohngebiet
1) Allgemeine Wohngebiete dienen voiwiegend dem Wohnen.
2) Zulässig sind:

\-lohngebäude

1•

A.

2.

1.2

3.

§ 1 der 2. Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des
BBauG vom 27. Juni 1961 (Ges.Bl.S. 108).

5. §§ 3 Abs. ~, 7, 9, 16 und 111 Abs. 1,"2 der lendesregierur.g
fUr Baden-WJrttemberg i.d.F. vom 20.6.1972 (Ges.Bl.S. 352)
(LSO). "

4.

I. Art~~! baulichen Nutzung

1. Baugebiet

1.1 Der gesemte räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes
ist in Baugebiete gegliedert.
Allgemeines Hohngebiet (\1A) gemäß § 4 der BeuNVO



•
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2. Ausnahmen

Im WA sind die in § 3 Abs. 3 BauNVO genannten Aus-
nahmen nicht zulässig. Somit ist §§ 3 und 4 Abs. 3 BauNVO
gemäß § 1 Abs. 4 BauNYO nicht Bastandteil des Bebauungsplanes •

3. Nebenanlaren

Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sind auf den
nicht überbaubaren Grundstücksflächen zulässig. Bauliche
Anlagen gemäß § 2 Abs. 2 der LBO sind auf den im Bebauungs
plan ausgewiesenen Flächen (Ga) zulässig.

11. Maß der baulichen Nutzung
.,

4. Allgemeines

4.1 Das Maß der baulichen Nutzung wird bestimmt durch Festsetzung
der Grundfläch~~zahl, der Geschoßfläcnenzahl und der Zahl der
Vollgescho~se.

5. Zuläss5ges Maß der baulichen Nutzung

5.1 Die Festsetzung der Grundflächenzahl, der Geschoßflächenzahl
und der Zohl der Vollgeschosse erfolgt durch Eintragung
im Bebauungsplen.

111. Bauweise und überbaubare Grundstücksfläche

11. 6. Bauweise

6.1 Als Bauweise wird die offene Bauweise festgesetzt.

6.2 Soweit im Gestaltungsplan Einzelhäuser eingetragen sind,
gilt diese Eintragung als Festsetzu~g gemäß § 22 Abs. 2
Satz 2 BouNVO.

6.3 FUr die Stellung und die Firstrichtung der Gebäude sawie
fUr die Dachform sind die Eintrogungen im Bebauungsplan
maßgebend.
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Die Erdgeschoßfußbodenoberkante ist fUr jedes Gebäude in
Querprdilen, bezogen auf NN, festgesetzt (Anlage 6 + 7)
Fixpunkte (Anlaae 5)

Gestaltung der Bauten

Die Gesamthöhe der geplanten Gebäude (2 Vollgeschosse zuzUgl.
anrechenbares, ausgebautes UntergeschaE 11 U), gemessen berg
seitig von der Erdgeschoßfußbodenoberkante bis Schnittpunkt
AuBenkcnte Gebäudewand, Untbrkante S~arren, dorf 6,00 mund
bis zum First 9,00 mols Höchstgrenze betrogen. Sie dUrfen
bergseitig nur 2-geschossig in Erscheinung treten.

Die Gesamthöhe der geplanten Gebäude (1 Vollgeschoß zuzUgl.
anrechenbares, ausgebautes Unt&rgeschoß I U), gemessen berg
seitig van der Erdgeschoßfußbodenoberkante bis Schnittpunkt
Außenkante Gebäuclewand, Unterkante Sparren, dorf 3,20 mund
bis zum First 6,20 mols Hächstgrenze betrogen. Sie dUrren
bergseitig nur 1-geschossig in Erscheinung treten.

Die Gesamthöhe der geplanten eingeschossigen Geböude, gemessen
von der E~dgeschoßfußbodenoberkantDbis Schnittpunkt Außen
kante.Gebc~dewand, Unterkante Sparren, darf 3,20 m und bis
zum FJ.rst 6,20 mols Höchstgrenze betrogen.

Die Gesamthöhe der geplanten zweigeschassigen Gebäude, ge
messen von der ErdgeschoßfuBbodenoberkante bis Schnittpunkt
Auß~nkontc Gebäudewand, Ur.terkante Sparren, dorf 6,00 mund
bis zum First 9,00 mals Höchstgrenze betrogen.

9.1

7. Uberbaubare Grundstucksfläche

8. Grenz- und Gebäudeabstand

9.2

8.1 Der seitliche Grenz- und Fensterabstand der Gebäude von den
Nachbargrenzen richtet sich noch den §§ 7 und 8 der LBO
~oweit nicht im Bebauungsplan ein größerer Abstand fest~elegt
J.st.

9.3

IV. Bougestaltung

7.1 Die Festsetzungen von Straßenbegrenzungslinien, Boulinien,
Bougrenzen und Bebauungstiefen erfolgt durch Eintragung
im Bebauungsplan.

9.4

9.5

9.



9.6

9.7

9.8

9.9

9.10

9.11

9.12

9.13

10.

10.1

10.2

10.3

10.4

11.

11. 1
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FUr die Dachdeckung ist dunkles, nicht glönzendes Material
zu verwenden.

Das Anbringen eines Gebäudeprofils kann verlangt werden,
ebenfalls Löngs- und Querschnitte bezogen auf ~~-Höhen.

Bei Hauptgeböude~mit flachgeneigtem Dach ist der Einbau
von Einzelwohnröumen in den Dachröumen gestattet.

Dachgaupen und Dachaufbauten sind nicht gestattet.

Altbauten mit Steildach können wie im Bebauungsplan ersicht
lich aufgestockt werden.

Sattel-oder Walmdöcher sind nur bei eingeschossigen Geböuden
und eingeschossigen Geböuden mit ausgebautem Untergeschoß
zulössig.

.,
MUlltonnen müssen in den dafür erstellten Müllboxen unter
gebracht werden.

Bei allc~ Geböuden darf nur eine Antenne errichtet werden.

Garagen

Garagen dürfen mit den jeweiligen baulichen Festsetzungen auf
den im Bebauungsplan vorgesehenen Flöchen, oder als Anbau an
das Hauptgeböude bzw. innerhalb des Hauptgeböudes erstellt
werden.

Bei angrenzenden Garagen zweier benachbar'ter Grundstücke muß
die Cachousbildung als Flachdach erfolgen.

Bei den übrigen Garagen ist ein Flach";'loder Pul tdach zulössig~,

Die Tiefe des Garagenvorplatzes beträgt 5,50 m.

,Einfriedigungen

Als Einfriedigung der Grundstücke an öffentlichen Straßen und
Plätzen sind gestattet:
Sockel bis 0,30 m flühe mit Heckenhinterpflanzung
Holzzäune (Lattenzäune) mit Heckenhinterpflanzung
Drahtgeflecht i~'.Rahmen aus Rohren oder Winkeleisen mit
Heckenhinterpflanzung.

Empfohlen werden Buschwerk und Rasen nach den Straßen
seiten hin. Die Einiriedigung zwischen den Grundstücken
soll im alJ.gemeinen mit Buschgruppen, evtl. in Verbindung
mit einem niederen Maschendrahtzaun erfolgen.
Die Errichtung von Mauern uber 1,00 m hoch zwischen den
Grundstucken ist unzulässig.



11.2.

11.3-
11.4

11.5

12.

12.1
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Die Einfriedigungen dürfen über Gehweghinterkante die Ge
samthöhe von 0,80 m nicht überschreiten. Sie sind an den
Garagenvorplätzen bis zu den Garagen zu führen.

Die von den Straßen aus bergseitig gelegenen Grundstücke
müssen zum Abfangen des Geländesprunges an der Gehweghinter
kante eine Stützmauer erhalten, deren Höhe jeweils der Ober
kante de~ gewachsenen Bodens entspricht. Die Hähe beträ~t

mindestens 0,50 m.

. .
Aus Gründen der Verkehrssicherheit kännen an Straßenein
mündungen weitergehende als in Abs. 1 - 2 vorgeschriebene
Einschränkungen verlangt werden.

Bei den Gebäuden auf der Talseite ist der Vorgarten ols GrUn
fläche Qnz~legen.

Grundstücksgestaltung

Anfüllungen und Abtragungen auf dem Grundstück sind so
durchzuführen, daß die gegebenp.n natürlichen Geländever
hältnisse mäglichst wenig beeinträchtigt werden. Die
Geländeverhältnisse der NachbargrundstUcke sind dabei zu
berücksichtigen. Der vorhandene Baumbestand ist c~f den
nicht überbaubaren Grundstücksteilennzu erholten bzw.
durch Nochpflanzungen zu ersetzen.

Karlsruhe, 14.3.1975

nlhmigt (~. BBauG., § 111 Wf1
Ko.tuuoe , 2 3. MRZ. 19
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